
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/10/12 12Os44/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1972

Norm

FinStrG §35 Abs2

Rechtssatz

Das Tatbild des im § 35 Abs 2 FinStrG normierten Finanzvergehens erfordert, daß der Täter vorsätzlich eine Verkürzung

von Eingangsabgaben für eine Ware auf andere Weise als durch Schmuggel unter Verletzung der abgabenrechtlichen

Anzeigepflicht, Offenbarungspflicht oder Wahrheitspflicht bewirkt.
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